
4. Änderung zur Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

der Gemeinde Neißeaue 

Aufgrund von $ 4 in Verbindung mit $ 21 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung 

für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55), geändert durch Gesetz vom 01. Juni 2006 

(SächsGVBl. S. 151), hat der Gemeinderat der Gemeinde Neißeaue am 28. 10. 2013 
folgende 1. Änderung zur Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der 

Gemeinde Neißeaue vom 28. 01. 2005 beschlossen: 

$1 
Satzungsänderung 

$3 Aufwandsentschädigung wird Abs. 1 Nr. 2 zweiter Anstrich wie folgt geändert: 

2. Bei Ortschaftsräten 
- als Sitzungsgeld für jede Sitzung in Höhe von 6,00 € 

82 
Inkrafttreten 

Die 1. Änderung zur Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der 
Gemeinde Neißeaue tritt zum 01. 01. 2014 in Kraft. 

Neißeaue, den 28. 10. 2013 

An. 
Bergmann 5 

Bürgermeisterin 

 


